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Auf und Abstiegsregelung im Spielkreis Kronach – Sp ielserie 2008/2009 

 
 
 
1. Kreisliga spielt mit 15 Mannschaften, Normzahl = 15. 
 
-- Der Meister steigt direkt in die Bezirksliga, Gruppe West auf. 
 
-- Der Tabellenzweite spielt in der Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga,  
   Gruppe West. 
 
-- Die letzten zwei Vereine steigen in die Kreisklasse ab. 
 
-- Steigt der Tabellenzweite der Kreisklasse nicht direkt in die Kreisliga auf, spielt der Tabellen- 
   dreizehnte mit dem Tabellenzweiten der Kreisklasse um einen freien Platz in der Kreisliga. 
 
 
2. Eine Kreisklasse mit 16 Mannschaften, Normzahl = 16. 
 
-- Der Meister steigt direkt in die Kreisliga auf. 
 
-- Steigt der Tabellenzweite nicht direkt in die Kreisliga auf, spielt dieser mit dem Tabellendreizehnten 
   der Kreisliga um einen freien Platz in der Kreisliga. 
 
-- Die letzten vier Mannschaften steigen in die A-Klassen ab. 
 
-- Der Tabellenzwölfte spielt mit den Zweiten der drei A-Klassen so viele Plätze aus bis die  
   Normzahl von 16 Mannschaften wieder erreicht ist, mindestens jedoch einen. 
 
 
3. Drei A - Klassen. 
 
-- Die Meister steigen direkt in die Kreisklasse auf.  
 
-- Die Tabellenzweiten spielen mit dem Tabellenzwölften der Kreisklasse so viele Plätze  
   aus, bis die Normzahl von 16 Vereinen erreicht wird, mindestens jedoch einen.  
 
 

Die Meisterschaftsspiele im Kreis Kronach werden ge m. § 16 SpO durchgeführt. Alle 
Entscheidungsspiele werden gem. § 15 Abs. 2a SpO au sgespielt. Gegen diese Auf- und 

Abstiegsregelung kann gem. § 22 Abs. 1 Buchstabe a SpO mit § 3 Abs. 3 RuVerfO binnen einer Frist 
von einer Woche nach Bekanntgabe im „Internet“ Besc hwerde beim Bezirks-Spielausschuß eingelegt 
werden. Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn das Beschwerdeschreiben innerhalb der gesetzten 

Frist zur Post gegeben wurde (Datum des Poststempel s – kein Freistempel). 
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